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Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Die Gewerbeordnung 1994 - GewO 1994 (WV), BGBl. Nr. 194/1994, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 50/2012, wird wie folgt geändert: 

…. 

Auszug 

….. 

§ 356 Abs. 1 lautet: 

„(1) Wird eine mündliche Verhandlung anberaumt, so hat die Behörde Gegenstand, Zeit und Ort der 
Verhandlung sowie die Voraussetzungen zur Aufrechterhaltung der Parteistellung (§ 42 AVG) in 
folgender Weise bekannt zu geben: 

 1. Kundmachung an der Amtstafel der Gemeinde (§ 41 AVG), 

 2. Verlautbarung auf der Internetseite der Behörde, 

 3. Anschlag auf dem Betriebsgrundstück und 

 4. Anschlag in den der Betriebsanlage unmittelbar benachbarten Häusern. 

Die Eigentümer der betroffenen Häuser haben derartige Anschläge in ihren Häusern zu dulden. Statt 
durch Anschlag im Sinne der Z 3 und 4 kann die Bekanntgabe aus Gründen der Zweckmäßigkeit, 
Raschheit und Einfachheit durch persönliche Verständigung erfolgen.“ 

§ 356a Abs. 1 lautet: 

„(1) Die Behörde hat den Antrag um Genehmigung oder um Genehmigung einer wesentlichen 
Änderung einer in der Anlage 3 zu diesem Bundesgesetz angeführten Betriebsanlage (§ 353a) im 
redaktionellen Teil einer im Bundesland weit verbreiteten Tageszeitung, in einer in der betroffenen 
Gemeinde verbreiteten periodisch erscheinenden Zeitung und auf der Internetseite der Behörde bekannt 
zu geben. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind zu wahren. § 356 bleibt unberührt.“ 

§ 359b Abs. 1 lautet: 

„(1) Ergibt sich aus dem Genehmigungsansuchen und dessen Beilagen (§ 353), dass 

 1. jene Maschinen, Geräte und Ausstattungen der Anlage, deren Verwendung die 
Genehmigungspflicht begründen könnte, ausschließlich solche sind, die in Verordnungen gemäß 
§ 76 Abs. 1 oder Bescheiden gemäß § 76 Abs. 2 angeführt sind oder die nach ihrer 
Beschaffenheit und Wirkungsweise vornehmlich oder auch dazu bestimmt sind, in 
Privathaushalten verwendet zu werden, oder 

 2. das Ausmaß der der Betriebsanlage zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten und sonstigen 
Betriebsflächen insgesamt nicht mehr als 800 m² beträgt, die elektrische Anschlussleistung der 
zur Verwendung gelangenden Maschinen und Geräte 300 kW nicht übersteigt und auf Grund der 
geplanten Ausführung der Anlage zu erwarten ist, dass Gefährdungen, Belästigungen, 
Beeinträchtigungen oder nachteilige Einwirkungen im Sinne des § 74 Abs. 2 oder Belastungen 
der Umwelt (§ 69a) vermieden werden, 

so hat die Behörde das Projekt mit dem Hinweis bekanntzugeben, dass die Projektsunterlagen innerhalb 
eines bestimmten, vier Wochen nicht überschreitenden Zeitraumes bei der Behörde zur Einsichtnahme 
aufliegen und dass die Nachbarn innerhalb dieses Zeitraumes von ihrem Anhörungsrecht Gebrauch 
machen können; für diese Bekanntgabe ist § 356 Abs. 1 sinngemäß anzuwenden. Nach Ablauf der in der 
Bekanntgabe angeführten Frist hat die Behörde unter Bedachtnahme auf die eingelangten Äußerungen der 
Nachbarn die Anwendung des vereinfachten Verfahrens begründende Beschaffenheit der Anlage mit 
Bescheid festzustellen und erforderlichenfalls Aufträge zum Schutz der gemäß § 74 Abs. 2 sowie der 
gemäß § 77 Abs. 3 und 4 wahrzunehmenden Interessen zu erteilen; dieser Bescheid gilt als 
Genehmigungsbescheid für die Anlage. Die Behörde hat diesen Bescheid binnen drei Monaten nach 
Einlangen des Genehmigungsansuchens und der erforderlichen Unterlagen zum Genehmigungsansuchen 
(§ 353) zu erlassen. § 356b gilt sinngemäß. Nachbarn (§ 75 Abs. 2) haben eine auf die Frage, ob die 
Voraussetzungen des vereinfachten Verfahrens vorliegen, beschränkte Parteistellung. In der Anlage 3 zu 
diesem Bundesgesetz angeführte Betriebsanlagen sind nicht dem vereinfachten Genehmigungsverfahren 
zu unterziehen.“ 
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 Nach § 360 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt: 

„(1a) In den Fällen des Verdachts einer Übertretung gemäß § 366 Abs. 1 Z 2 oder Z 3 oder § 367 
Z 25 hat ein Bescheid gemäß Abs. 1 nicht zu ergehen, wenn und solange im konkreten Einzelfall  

 1. für die Behörde keine Bedenken vom Standpunkt des Schutzes der im § 74 Abs. 2 
umschriebenen Interessen oder der Vermeidung von Belastungen der Umwelt (§ 69a) 
hervorkommen, und 

 2. innerhalb einer von der Behörde gleichzeitig mit der Verfahrensanordnung gemäß Abs. 1 
bestimmten angemessenen und nicht erstreckbaren Frist ein diesem Bundesgesetz entsprechendes 
Ansuchen (§ 353) um die erforderliche Genehmigung eingebracht und sodann auf Grund dieses 
Ansuchens ein entsprechender Genehmigungsbescheid erlassen wird. 

Abs. 1a gilt nicht für in der Anlage 3 zu diesem Bundesgesetz angeführte Betriebsanlagen.“ 

 


